
RGBl-2001101-Nr03-Gesetz, Verbot der
unfreien Presse in Deutschland

Gesetz, betreffend Verbot der unfreien Presse und Journalisten
im Deutschen Reich.

gegeben am 10.01.2020, im Namen des Deutschen Reiches.

In Kraft gesetzt am 20.01.2020 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 03

Der Bundesrath hat  auf  Grund §.  3.  des Gesetzes über die  Ermächtigung des Bundesraths zu
wirtschaftlichen  Maßnahmen  usw.  vom  04.  August  1914  (Reichs-Gesetzbl.  S.  327)  folgende
Verordnung beschlossen.

Die  aktuelle  Entwicklung  im  vereinten  Deutschland  (BRD,  DDR,  Berlin)  so  auch  im
Deutschen  Reich  hat  gezeigt,  daß  die  Einrichtungen  von  Rundfunk,  Presse  und
Nachrichtendienste,  verfassungsfeindliche Handlungen betreiben, sich auf Gesetze ohne
Geltungsbereich berufen und gegen Grundrechte souveräner Institutionen verstoßen.

§ 1.

Gemäß Artikel 4 Absatz 16 und Artikel 48, Absatz 1 der Deutschen Verfassung, untersteht mit
Inkraftsetzung  dieses  Gesetzes,  die  Gesamtheit  aller  öffentlichen  Massenmedien  (Presse,
Druckerzeugnisse,  Hörfunk,  Fernsehen,  Internet),  dem  Deutschen  Reich.  Die  vorgenannten
Unternehmungen, die der Zensur unterliegen, um fremden und Deutschlandfeindlichen Interessen
zu dienen, werden mit diesem Gesetz als unfreie, abhängig und als gefährliche Unternehmungen
eingestuft.  Es  gilt  für  alle  Betreffenden,  die  Privathaftung  mit  dem  gesamten  persönlichen
Vermögen. Als zusätzlicher Bürge kann auch der Auftraggeber mit seinem  gesamten Vermögen
einbezogen werden. Besonders dann, wenn sich Werke im Umlauf befinden, verteilt, veröffentlicht
oder nachträglich gefälscht wurden und werden, die der Wiedervereinigung Deutschlands, dem
Recht auf Heimat und der Wiederherstellung des Deutschen Reiches, entgegen gewirkt haben und
den Tatbestand unwahrer oder gefälschter Berichterstattungen darstellen.

Dieses gilt auch für Vereinigungen aller Art mit politischer Motivation und Bestrebung, die in der
Staats- oder Gesellschaftsordnung des Deutschen Reiches den öffentlichen Frieden, insbesondere
die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands bewußt behindern.

Dieses gilt auch für gleichartig eingerichteten Vereinigungen ausländischer Unternehmungen und
der nichtdeutschen Bevölkerung im gesamten Deutschen Reich.

§ 2.

Der gesamte kommerzielle und private Journalismus, der wie in § 1. dieses Gesetzes handelt, haftet
mit dem gesamten persönlichen Vermögen. Als zusätzlicher Bürge kann auch der Auftraggeber mit
seinem  gesamten Vermögen einbezogen werden, wenn sich Werke im Umlauf befinden, verteilt,
veröffentlicht  oder  nachträglich  gefälscht  wurden  und  werden,  die  der  Wiedervereinigung
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Deutschlands, dem Recht auf Heimat und der Wiederherstellung des Deutschen Reiches, entgegen
gewirkt haben und den Tatbestand unwahrer oder gefälschter Berichterstattungen, darstellen.

§ 3.

Allen Unternehmungen und auch privat agierenden Personen, die unter § 1. und § 2. dieses Gesetzes
fallen, unterliegen nicht mehr dem Recht der Freien Presse, sie sind aufzulösen. Deren gesamter
Besitz und Eigentum im In- und Ausland, ist mit diesem Gesetz beschlagnahmt.

Ihnen ist verboten Gebühren, Beiträge oder Abgaben zu erheben. Dieses Verbot gilt rückwirkend bis
zum 09. November 1989. Der bisher erzeugte Schaden ist den Geschädigten zurückzuerstatten.

§ 4.

Jeder Verstoß gegen dieses Gesetz wird nach Schuldigsprechung der betreffenden Unternehmung
durch ein Militärgericht und bei privaten Tätern, durch das Deutsche Reichsgericht, nach dessen
Ermessen mit jeder gesetzlichen Strafe geahndet.

§ 5.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft. Sobald der Volks-
Reichstag wieder zusammentritt, ist ihm dieses Gesetz zur Abstimmung vorzulegen.

Berlin, den 10. Januar 2020

Reichsgesetzblatt “RGBl-2001101-Nr03-Gesetz-Verbot-der-unfreien-Presse-in-Deutschland”
Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-2001101-Nr03-Gesetz-Verbot-der-unfreien-Presse-in-Deutschland”_D

RGBl-2001091-Nr02-Verordnung, Berufung
Delegierter für Deutschösterreich

Verordnung, betreffend die Berufung von 183 Delegierten in den Volks-Reichstag für den
Bundesstaat Deutschösterreich

verordnet am 09.01.2020, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 20.01.2020 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 02

Der Bundesrath hat  auf  Grund §.  3.  des Gesetzes über die  Ermächtigung des Bundesraths zu
wirtschaftlichen  Maßnahmen  usw.  vom  04.  August  1914  (Reichs-Gesetzbl.  S.  327)  folgende
Verordnung beschlossen.
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Artikel 1.

Das Bundespräsidium beruft gemäß Artikel 12 der Deutschen Reichsverfassung, 183 Stimmen für
Deutschösterreich in den Volks-Reichstag.

Bewerbung und Berufung erfolgt  gemäß der  aktuellen Vorschriften,  des  seit  2008 handelnden
Bundesrathes.

In Bezug zu Artikel 20 der Verfassung, setzt sich der Volks-Reichstag, in Folge aus 580 Delegierten
aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen.

Artikel 2.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft. Sobald der Volks-
Reichstag wieder zusammentritt, ist ihm dieses Gesetz zur Abstimmung vorzulegen.

Berlin, den 09. Januar 2020

Reichsgesetzblatt “RGBl-2001091-Nr02-Verordnung-Berufung-Delegierter-fuer-Deutschoesterreich”
Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-2001091-Nr02-Verordnung-Berufung-Delegierter-fuer-
Deutschoesterreich”_D

RGBl-2001081-Nr01-Verordnung, Berufung
Bevollmächtigter für Deutschösterreich

Verordnung, betreffend die Berufung von 11 Bevollmächtigen
für den Bundesstaat Deutschösterreich

verordnet am 08.01.2020, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 20.01.2020 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 01

Der Bundesrath hat  auf  Grund §.  3.  des Gesetzes über die  Ermächtigung des Bundesraths zu
wirtschaftlichen  Maßnahmen  usw.  vom  04.  August  1914  (Reichs-Gesetzbl.  S.  327)  folgende
Verordnung beschlossen.

Artikel 1.

Das Bundespräsidium beruft gemäß Artikel 12 der Deutschen Reichsverfassung, 11 Vertreter für
Deutschösterreich in den Bundesrath.
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Bewerbung und Berufung erfolgt  gemäß der  aktuellen Vorschriften,  des  seit  2008 handelnden
Bundesrathes.

In Bezug zu Artikel 6 der Verfassung, setzt sich der Bundesrath, in Folge aus 72 Bevollmächtigten
als Vertreter der Mitglieder des Bundes zusammen.

Artikel 2.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft. Sobald der Volks-
Reichstag wieder zusammentritt, ist ihm dieses Gesetz zur Abstimmung vorzulegen.

Berlin, den 08. Januar 2020

Reichsgesetzblatt “RGBl-2001081-Nr01-Verordnung-Berufung-Bevollmaechtigter-fuer-
Deutschoesterreich” Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-2001081-Nr01-Verordnung-Berufung-Bevollmaechtigter-fuer-
Deutschoesterreich”_D

RGBl-1908081-Nr03 Gesetz, betreffend die
Wiederherstellung der Republik
Deutschösterreich

Gesetz, betreffend die Wiederherstellung der Republik
Deutschösterreich

gegeben am 08.08.2019, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 17.08.2019 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und Volks-Reichstages, was folgt: 

Nr. 03

In Abwägung der Gesetze die als originale Reichs- und Bundesgesetze Deutschlands im Deutschen
Reich in Kraft sind, ist die Republik Deutschösterreich durch deren freiwilligen Beitritt vom 12.
November 1918 als Mitglied des Bundes anzuerkennen. In Anbetracht dessen, daß zum Zeitpunkt
des Beitritts der Bundesrath und Reichstag als die gesetzgebenden Organe, durch gewalttätige
Revolutionäre behindert, getäuscht und bedroht wurden, woraus sich in Folge bis in die Neuzeit
Regierungen bildeten, die unter Fremdsteuerung und mit Korruption an die Macht kamen. Der
Beitritt ist durch den Bundesrath für das Deutsche Reich rückwirkend anzuerkennen.

Artikel 1.

Die Republik Deutschösterreich ist gemäß „Gesetz Nr. 5 vom 12. November 1918 über die Staats-
und  Regierungsform  von  Deutschösterreich“  ein  Bestandteil  des  Deutschen  Reiches.  Für  die
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staatsrechtliche  Wiedereinrichtung  der  Republik  Deutschösterreich  gehen  alle  Rechte  auf  die
deutschösterreichische  Staatsregierung  über.  Alles  weitere  regeln  die  Gesetze,  die  sich
Deutschösterreich gegeben hat, wenn diese nicht der Verfassung des Deutschen Reiches und seiner
bestehenden Gesetze entgegenstehen.

Deutsche sind alle Deutschösterreicher, die ab dem 12. November 1918 die Staatsangehörigkeit zu
Deutschösterreich oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35 RuStaG vom  22. Juli
1913) besitzen.

Deutschösterreich gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

Artikel 2.

Besondere Gesetze regeln die Teilnahme Deutschösterreichs an der Gesetzgebung und Verwaltung
des  Deutschen  Reiches,  sowie  die  Ausdehnung  des  Geltungsbereiches  von  Gesetzen  und
Einrichtungen  des  Deutschen  Reiches  auf  Deutschösterreich.

Artikel 3.

Mit  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  bestimmt  sich  der  Termin,  an  welchem die  Verfassung  des
Deutschen Reiches in Deutschösterreich in Wirksamkeit treten soll, durch Artikel 1 dieses Gesetzes.

Artikel 4.

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes erhält § 2. des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli
1913 einen dritten Absatz, der wie folgt lauten soll:
„[3] Deutschösterreich gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.“

Artikel 5.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft. Sobald der Volks-
Reichstag wieder zusammentritt, ist ihm dieses Gesetz zur Abstimmung vorzulegen.

Reichsgesetzblatt “RGBl-1908081-Nr03-Gesetz-betreffend-Deutschoesterreich” Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-1908081-Nr03-Gesetz-betreffend-Deutschoesterreich”_D

Gesetz Nr. 4 vom 05. Jänner 1919
Vollzugsanweisung über das
deutschösterreichische Staatsgebiet
bildenden Gerichtsbezirke, Gemeinden und
Ortschaften
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Gesetz 5. vom 12. November 1918 über die
Staats- und Regierungsform von
Deutschösterreich
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Staatsgebiet

Nach  der  Drei-Elemente-Lehre  ist  der  Staat  ein  soziales  Gebilde,  dessen  konstituierende
Merkmale ein von Grenzen umgebenes Territorium (Staatsgebiet), eine darauf als Kernbevölkerung
ansäßige  Gruppe  von  Menschen  (Staatsvolk)  sowie  eine  auf  diesem  Gebiet  herrschende
Staatsordnung  kennzeichnen.

Das Staatsgebiet oder Staatsterritorium ist der territoriale Bereich, den der Staat
dauerhaft und geordnet beherrscht und wo er über eine für dieses Gebiet geltende
Verwaltungs- und Rechtsordnung verfügt, die unter anderem die Rechtmäßigkeit und
damit  die  Legitimität  der  staatlichen  Gewaltenordnung  (Legislative,  Judikative,
Exekutive) für die in ihm lebenden Menschen (Personen, Bürger, Personal) herstellt.
Dadurch  wird  in  einem  Rechtsstaat  weitestgehend  für  Rechtssicherheit  und
Rechtsfrieden  gesorgt.

Nach diesem Maßstab betrachten wir die Verfassung die für Deutschland im Deutschen
Reich gilt und nachfolgend im Vergleich dazu das Grundgesetz für die BRD, die DDR-
Verfassung und die Weimarer Verfassung.

Das Bundesgebiet, festgeschrieben in der Verfassung des wahren Deutschen Reiches

Artikel 1

Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Bayern, Sachsen,
Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-
Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-

Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck,
Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und

Hamburg.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

bis zum 31.08.1990 gab es den Artikel 23 alte Fassung

Artikel 23. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-
Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-

Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist
es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen.

Zusatzbemerkung: Es geht nur um Länder und nicht um Freistaaten, Bundesstaaten
oder Bundesglieder. Groß-Berlin ist der Begriff, welchen die Weimarer-Republik für die
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Nazis erschufen. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Württemberg-
Baden gab es vorher noch nicht einmal als Land, Provinz oder Bezirk.

Durch Gesetz vom 21. Dezember 1992 wurde der Artikel mit folgendem Wortlaut
eingefügt:

“Art. 23. (1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei
der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und

föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann

hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die
Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und

vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt
wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die
Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum

frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.
(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung

an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die
Stellungnahmen des Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer
entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder

innerstaatlich zuständig wären.
(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder

berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die
Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt

Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre
Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung
des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des
Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen

für den Bund führen können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.
(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind, soll

die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat der
Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder
übertragen werden. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit

der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.
(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates

bedarf.”
Durch Gesetz vom 28. August 2006 erhielt der Art. 23 Abs. 6 Satz 1 mit Wirkung vom 1. September

2006 folgende Fassung:
“Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der

schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der
Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen,

vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen.”

Zusatzbemerkung: Seit dem 21. Dezember 1992 ist die BRD eindeutig nur noch das
Wirtschaftsgebiet der EU. Jeder Kritiker der BRD, der das Grundgesetz als seine

Rechtsgrundlage verwendet, legitimiert die EU und aktiviert automatisch das Versailler
Diktat, da Artikel 139 GG noch immer in Kraft ist. Folgernd daraus ist zu verstehen, daß
jeder Deutsche keinerlei Recht auf Recht, auf Eigentum und auf Heimat hat. Dies wird

unmißverständlich damit bestätigt, daß jeder Einwohner in dem Vereinigten



Wirtschaftsgebiet einen Personalausweis im Besitz haben muß.

 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
vom 7. Oktober 1949

Art. 1. Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie baut sich auf den deutschen
Ländern auf.

Die Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für den Bestand und die Entwicklung des
deutschen Volkes in seiner Gesamtheit wesentlich sind; alle übrigen Angelegenheiten werden von

den Ländern selbständig entschieden.
Die Entscheidungen der Republik werden grundsätzlich von den Ländern ausgeführt.

Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit.

Zusatzbemerkung: Was versteht man als Deutschland? Welche deutschen Länder sind
gemeint, wenn es in der DDR keine Länder gab? Warum auf einmal Republik? Welches
deutsche Volk in seiner Gesamtheit ist gemeint? Wie können Länder etwas entscheiden,
wenn es keine Länder gibt? Was meint man mit eine deutsche Staatsangehörigkeit, gibt

es eventuell mehrere deutsche Staatsangehörigkeiten?

Weimarer Reichsverfassung

Stand 11. August 1919

Artikel 1. Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Artikel 2. Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten der deutschen Länder. Andere Gebiete
können durch Reichsgesetz in das Reich aufgenommen werden, wenn es ihre Bevölkerung kraft des

Selbstbestimmungsrechts begehrt.

Zusatzbemerkung: Noch am 10.08.1919 war es der Nationalstaat Deutschland im
Deutschen Reich mit seinen Bundesstaaten! Eine Republik ist kein Nationalstaat in dem
es Bundesstaaten geben kann, darum wurden Länder daraus gemacht. Was versteht man

als deutsche Länder? Was meint man mit andere Gebiete? Was will man mit dem
Selbstbestimmungsrecht aussagen?

Keine der zwei ehemalig verwendeten Verfassungen und das Grundgesetz kann
das Staatsgebiet so genau beschreiben wie Artikel 1 der Verfassung des

Deutschen Reiches, also eine Verfassung die zu keiner Zeit außer Kraft gesetzt
wurde. Hinzu kommt, daß diese Verfassung durch die beiden Verfassungsorgane

Bundesrath und Reichstag beschlossen und in Kraft gesetzt wurden, während
die Weimarer- und DDR-Verfassung sowie das Grundgesetz nur von



fremdgesteuerten Verwaltungen erschaffen und oktroyiert wurden.

Am 29. Mai 2008 beschlossen 21 Statusdeutsche unter der Führung von Erhard Lorenz und
im Sinne der Erfreiung Deutschlands, im Gegensatz zu allen damaligen Bewegungen oder
kommissarischen Reichsregierungen, daß nur die Verfassung 1871 die richtige Verfassung
ist und daß mit der Wiederbelebung des Bundesrathes (der damals tatsächliche Souverän)
das Deutsche Volk wieder in der Lage sein wird, das Deutsche Reich völkerrechtlich und

staatsrechtlich handlungsfähig einzurichten. Nach diesem Beschluß wurde jede
Maßnahme, jeder Beschluß, jedes Gesetz und jedes Dokument gemäß den wahren Gesetzen
des Deutschen Reichs, letzter Änderungsstand 28. Oktober 1918, legitimiert oder in Kraft

gesetzt.

Zum 18. April 2018 waren die Vorbereitungen für die wahre Wiedervereinigung
“Deutschland als Ganzes” abgeschlossen. Nun muß das Deutsche Volk handeln!

Herausgegeben vom Bundespräsidium am 21. Dezember 2018

Und wie komme ich nun an die mir zustehende Reichs-
und Staatsangehörigkeit?
1. Studiere die 13 Schritte solange, bis Du diese zweifelsfrei verstanden
hast;
2. Du vertraust uns und besorgst Dir Dokumente, wie diese nur von der
Deutschen Reichsdruckerei erstellt werden, damit Du im Besitz eines
Dokumentes bist, das unter dem Hoheitsrecht Deines Heimatstaates
herausgegeben wird;
3. Mit Erhalt meines Reichsdokumentes bin ich gemäß
Personenstandsgesetz des wahren Deutschlands im Personenstandsregister
registriert und bin endlich Reichs- und Staatsangehöriger. Ab diesem
Zeitpunkt stehen mir wieder Rechte zu, die einem Geschädigten zustehen;
4. Bevor ich mich mit dem “System” auseinandersetze, studiere ich die
Gesetze des Deutschen Reiches, denn diese gehen den Landesgesetzen
(darunter fällt auch die BRD) vor, siehe Artikel 2 der Reichsverfassung.
5. Benötige ich juristische Hilfe oder eine Beratung, dann wende ich mich
an ein Volks-Büro oder an die Reichsanwaltschaft unter
zentrale@reichsanwalt.de

Staatsordnung

Nach  der  Drei-Elemente-Lehre  ist  der  Staat  ein  soziales  Gebilde,  dessen  konstituierende
Merkmale ein von Grenzen umgebenes Territorium (Staatsgebiet), eine darauf als Kernbevölkerung
ansäßige  Gruppe  von  Menschen  (Staatsvolk)  sowie  eine  auf  diesem  Gebiet  herrschende
Staatsordnung  kennzeichnen.

http://www.bundespraesidium.de
https://www.mmgz.de/Zeitung/13-schritte/
https://www.deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst/
https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/personenstandsgesetz-1875-stand-18-08-1896/
https://www.bundespraesidium.de/standesamt/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rustag-1913/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/Archiv/
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel2
https://www.volks-buero.de/koordination/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/staatsordnung/
http://nationalstaat-deutschland.de/einheit/staatsgebiet/
http://nationalstaat-deutschland.de/einheit/staatsvolk/
http://nationalstaat-deutschland.de/einheit/staatsordnung/


Der Nationalstaat setzt einen Staat und eine Nation voraus. Beide sind aus
historischen Entwicklungen entstanden und keine „natürliche“ Voraussetzung
menschlichen  Zusammenlebens.  Entstehende  Nationalstaaten  sollen  die
wesentlichen Teile des staatstragenden und meist auch namensgebenden Volkes
in sich vereinen. Dabei soll der staatstragende Teil der Bevölkerung sich einer
gemeinsamen Kultur  oder Tradition verbunden fühlen.  Idealtypisch gehören
einem Nationalstaat alle Angehörigen seines Volkes und auch nur Angehörige
dieses  Volkes  oder  Kulturkreises  an.  In  Deutschland  gab  es  diesen
idealtypischen  Nationalstaat  nur  in  den  Jahren  1867,  bzw.  1871  bis  zum
Dolchstoß durch Parteien und Nichtdeutsche (Chasarenjuden), Ende 1918.

Die Ausübung hoheitlicher Macht bzw. staatlicher Ordnungsbefugnis, besteht
innerhalb  des  Staatsgebietes  eines  Staates  durch  dessen  Organe  und
Institutionen wie z. B. Staatsoberhaupt und Verwaltung (Parlament, Gerichte,
Polizei, Militär) von Hoheitsakten aus sich selbst heraus. Selbstverständlich ist
diese nur möglich, wenn ein souveränes Staatsvolk seine Rechte und Pflichten
erfüllt.

Nach diesem Maßstab betrachten wir die Verfassung die für Deutschland im Deutschen
Reich gilt und nachfolgend dazu im Vergleich das Grundgesetz für die BRD, die DDR-
Verfassung und die Weimarer Verfassung.

Das souveräne Deutschland und seine Bundesstaaten im Deutschen
Reich mit Reichsländern und Schutzgebieten

1871 bis 1918

Die Verfassung des Deutschen Reiches für das Deutsche Staatsvolk

h t t p : / / v e r f a s s u n g - d e u t s c h l a n d . d e   u n d  
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/reichsverfassung/

Diese Verfassung wurde durch die höchsten staatlichen Organe des Deutschen
Reiches erschaffen, beschlossen und in Kraft gesetzt.

Das Präsidium des Bundes (ab Artikel 11 der Verfassung) 

http://bundespraesidium.de  und  http://bundespraesidium.de/praesidialamt/

Es  war  der  Repräsentant  des  Bundes  und  des  Deutschen  Volkes.  Nur  das
Präsidium  kann  mit  Zustimmung  der  beiden  gesetzgebenden  Organe
(Bundesrath  und  Reichstag)  den  Frieden  mit  allen  befeindeten  Staaten
unterzeichnen  und  in  Kraft  setzen.

Der Bundesrath (ab Artikel 5 der Verfassung)

http://verfassung-deutschland.de
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/reichsverfassung/
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel11
http://bundespraesidium.de
http://bundespraesidium.de/praesidialamt/
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel5


http://bundesrath.de

Er  war  der  tatsächliche  Souverän des  Staates  und durch Bevollmächtigung
Vertreter  der  jeweiligen  Bundesstaaten,  Deutschlands  und  des  Deutschen
Reiches.

Der Reichstag “per Gesetz heute der Volks-Reichstag” (ab Artikel 20
der Verfassung)

http://volks-reichstag.de

Er  repräsentierte  die  deutsche  Bevölkerung,  wurde  aber  nur  durch  das
wahlberechtigte Staatsvolk des Nationalstaates gewählt.

Für die Legitimation der Gesetze war nur der Bundesrath und der Reichstag
berechtigt, siehe (ab Artikel 5 der Verfassung) Zitat: Die Reichsgesetzgebung wird
ausgeübt  durch  den  Bundesrath  und  den  Reichstag.  Die  Übereinstimmung  der
Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist  zu einem Reichsgesetze erforderlich
und ausreichend.

Artikel 2 der Verfassung sagt aus, Zitat: Innerhalb dieses Bundesgebietes übt das
Reich das Recht der Gesetzgebung nach Maßgabe des Inhalts dieser Verfassung und mit

der Wirkung aus, daß die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die
Reichsgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von

Reichswegen, welche vermittelst eines Reichsgesetzblattes geschieht.

Der Reichskanzler (aus dem Staatsvolk der Deutschen)

http://bundespraesidium.de/reichskanzler/

Er wurde vom Bundespräsidium, gemäß Artikel 15 der Verfassung ernannt,

Die  Reichsleitung  (Reichsamt  des  Innern,  oberste  Behörde  des
Reiches)

http://reichsamt-des-innern.de  und  http://reichsamt-des-innern.de/bund/

Die Behördenleiter waren Staatssekretäre, ernannt durch den Reichskanzler oder durch
das Bundespräsidium, siehe Artikel 15 der Verfassung.

Das  amtliche  Mitteilungsblatt;  Der  Deutsche  Reichsanzeiger;  Der
Reichs-Anzeiger.

http://deutscher-reichsanzeiger.de   und   https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/  und  

http://bundesrath.de
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel20
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel20
http://volks-reichstag.de
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel5
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel2
http://bundespraesidium.de/reichskanzler/
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel15
http://reichsamt-des-innern.de
http://reichsamt-des-innern.de/bund/
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel15
https://deutscher-reichsanzeiger.de
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/


http://deutscher-reichsanzeiger.de/amtsblatt/

Alle  Beschlüsse,  Verordnungen,  Gesetze  und  staatsrechtliche  Handlungen
müssen darüber veröffentlicht werden. (Wichtigste Seite für alle im Staatsgebiet
lebenden Menschen)

Staatliches Personenstandsregister beim Standesamt Deutschland.

http://personenstandsregister.bundespraesidium.de  und 
http://standesamt.bundespraesidium.de/

Die  Reichs-  und  Staatsangehörigkeit  wird  erworben,  gemäß  geltenden
Reichsgesetzen  durch  den  Eintrag  in  dieses  Register.

Die  Eintragung in  das  Register  von BRD-Gemeinden ist  die  Bekenntnis,  europäisches
deutsches Personal eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu sein. Womit alle Rechte wie
die eines Reichs- und Staatsangehörigen verloren gehen. Hier ist ganz besonders der Gelbe
Schein zu erwähnen, der durch eine Firma der BRD als Staatsangehörigkeitsurkunde mit
dem Adler der “Weimarer-Chasarenjuden-Republik” (heute Medinat Weimar) vermarktet
wird.

Weitere eingerichtete Organe des souveränen Deutschen Reiches

http://deutsche-reichspolizei.de

http://amtswegweiser.de  und  http://reichsamt.info

http://nationalstaat-deutschland.de  und  http://nationalstaat-deutschland.de/einheit/

http://reichsdruckerei.de  und  http://deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst

http://reichskasse.de

http://deutscher-gerichtshof.de  und  http://deutscher-gerichtshof.de/geschaeftsstelle/

http://volks-buero.de  und http://vb1873.de  und  http://mmgz.de

http://sekretariat.uni-spik.de  und  http://studium.uni-spik.de

Die vorgenannten Behörden sind staats- und völkerrechtlich eingerichtet, es
mangelt  nur  noch  an  verantwortungsbewußten,  unbestechlichen  und
souveränen  deutschen  Staatsangehörigen,  die  diese  Behörden  in  die
Handlungsfähigkeit  versetzen.

Die Nationalflagge des Deutschen Reiches

ist schwarz-weiß-rot, siehe Artikel 55 der Verfassung

https://deutscher-reichsanzeiger.de/amtsblatt/
http://personenstandsregister.bundespraesidium.de
http://standesamt.bundespraesidium.de/
http://deutsche-reichspolizei.de
http://amtswegweiser.de
http://reichsamt.info
http://nationalstaat-deutschland.de
http://nationalstaat-deutschland.de/einheit/
http://reichsdruckerei.de
http://deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst
http://reichskasse.de
http://deutscher-gerichtshof.de
http://deutscher-gerichtshof.de/geschaeftsstelle/
http://volks-buero.de
http://vb1873.de
http://mmgz.de
http://sekretariat.uni-spik.d
http://studium.uni-spik.de
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel55


Unter  dieser  Flagge  war  Deutschland  erstmals  in  seiner  Geschichte  eine
geschlossene Nation der Deutschen Völker.

Ordnung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes wie es durch die Alliierten eingerichtet
wurde, geduldet wird und sich als Völkerrechtssubjekt Bundesrepublik Deutschland

nennen darf.

1949 bis heute

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist keine Verfassung und

wurde nicht von einem souveränen inländischen Gesetzgeber erschaffen, beschlossen und in Kraft
gesetzt. In diesem Gesetz gibt es noch heute die Anerkennung der Weimarer Verfassung, daraus
folgernd die  Anerkennung des  Versailler  Diktates,  des  Reichskonkordat,  aller  Besatzungs-  und
Siegergesetze, sowie die Aberkennung von Deutschland als Ganzes in seinen Grenzen wie es vor
dem Versailler Diktat bestand.

Der Bundespräsident

führt die Standarte der Weimarer Republik, seine Souveränität wird von den
Alliierten  und  europäischen  Ländern  geduldet.  Es  muß davon  ausgegangen
werden,  daß  er  den  Wolf  im  Schafspelz  verkörpert,  da  sein  Handeln  dem
Rechtskreis  der  Weimarer  Verfassung  zugrunde  liegt  und  die  von
Nichtdeutschen (Chasarenjuden) dem Deutschen Volk mit der brutalen Gewalt
des  1ten  Weltkriegs,  dem  Dolchstoß,  der  Hungerblockade  gegen  deutsche
Frauen,  Kinder  und  Greise  (Zivilbevölkerung),  dem Versailler  Diktat,  einer
terroristischen  handelnden  Nationalversammlung  und  den  Räterepubliken
oktroyiert wurde. Schon diese bewiesene Tatsachen erklären die Nichtigkeit der
BRD in allen Bereichen.

Der Bundesrat (nicht der Bundesrath)

besteht aus Bevollmächtigte der nichtrechtsfähigen Länder eines sogenannten Bundes
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Er unterliegt den Fremdmächten, wie einer EU,
einer UN und den Besatzungsstatuten, da sich die Legitimation dieses Unternehmens
aus nichtsouveränen Ländern ergibt.

Der Bundestag (Marionetten im Reichstagsgebäude)

ist  ein  Unternehmen,  das  sich  an  die  Zeit  des  Norddeutschen  Bundes  orientieren
möchte.  Seine Souveränität wurde 1992 mit Artikel  23 GG, auf die EU übertragen.
Mittlerweile steht fest, daß sich der Bundestag nur noch als Vertreter der gesamten
Bevölkerung  sieht,  welcher  zu  keiner  Zeit  vom  deutsche  Staatsvolk,  sondern  von
Staatenlosen legitimiert wurde. Ein deutsches Volk gibt es für diesen Bundestag nicht
mehr.



Der Bundeskanzler

bzw.  die  Bundeskanzlerin  entbehrt  jeglicher  Bewertung,  da  sie  so  wie  der
Bundespräsident, der Bundesrat und der Bundestag, nach Anweisungen vom Zentralrat
der Juden, bzw. nach Anweisung von Fremdverwaltungen handeln.

Die  gesamten  Ämter,  Behörden,  Körperschaften,  Vereine,  Stiftungen,  Gemeinden  und
Institutionen der BRD

werden wie die oben aufgeführten BRD-Organe als gewerbliche Unternehmen geführt
und  abgerechnet.  Jegliche  Souveränität  wird  mit  Gewalt  und  Täuschung  im
Rechtsverkehr erzwungen. Eigentumsrecht spielt hier nur noch eine Rolle für die obere
Klasse der Unternehmer. Die unterste Ebene der Terroristen und Piraten bilden die
Bürgermeister, da sie ihre Macht mit Psychoterror, mit bewußten Falschdarstellungen,
mit Bestechungen, dem Handel von illegalen Dokumenten und mit dem Mißbrauch der
Exekutivorgane skrupellos aufrecht hält.

Das Bundesgesetzblatt

ist ein nichtamtliches Verzeichnis und kein amtliches Mitteilungsblatt

Die Personenstandsregister der BRD-Unternehmen

dienen nur gewerblichen Zwecken zur Ermittlung der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit
dieser  Verwaltungsunternehmen.  Der  Handel  an  der  Börse  mit  Bürgern  und deren
Wirtschaftskraft ist nicht ausgeschlossen, da sich die verantwortlichen Geschäftsführer
durch undurchsichtige Stiftungen und Vereinen bedienen.

Die Bundesflagge dieses Vereinigten Wirtschaftsgebietes

ist schwarz-rot-gold auch da und dort schwarz-rot-gelb, siehe Artikel 22 GG, Absatz 2

Unter dieser Flagge wurde das Deutsche Volk nun 100 Jahre geknechtet durch
Nichtdeutsche.

Mehr ist zum Zustand und der Legitimation eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes nicht anzufügen.

Ordnung der Deutschen Demokratie, die sich unter der Fremdverwaltung der Sowjetuinon
gründete, indem sie die Mauer errichtet und das restliche Deutschland in zwei Teile

spaltete.

1949 bis 1989



1. Verfassung der DDR  http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr49.htm

2. Verfassung der DDR http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr68.htm

3. Verfassung der DDR http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr74.htm

Die  wenigsten  DDR-Bürger  wußten,  daß  die  DDR  im  Laufe  seiner  40  Jahre  drei
Verfassungen anwandte.  Aus den Verfassungen ist  zu entnehmen, daß die DDR die
Weimarer  Verfassung  ablehnte  und   man  sich  auch  nicht  an  die  Verfassung  des
Deutschen Reiche anlehnte. Somit kann über die Verfassung nicht die völkerrechtliche
Rechtsnachfolge auf das Deutsche Reich, wie es 1918 bestand, geknüpft werden. Auch
dann nicht, wenn die DDR während Ihrer Zeit die Reichsbahn der Weimarer Republik
fortexistieren lies.

Das  höchste  Organ  des  nichtrechtsfähigen  Unternehmens  der  Sowjetunion,  war  die
Volkskammer.

Präsident der Republik

er wurde von der Volkskammer bestimmt

Die Farben der Republik

ist schwarz-rot-gold,  siehe Artikel 2 der Verfassung.

Unter  dieser  Flagge  wurde  das  Deutsche  Volk  nun  100  Jahre  geknechtet,
gefoldert, vertrieben, gemordet, versklavt und seiner Rechte und dem Recht auf
Heimat beraubt.

Zu  keiner  Zeit,  so  auch  nicht  nach  dem  Mauerfall,  kann  die  DDR  die  völkerrechtliche
Rechtsnachfolge zum wahren Deutschen Reich belegen. Die sogenannte Wiedervereingung gab es
nocht  nicht,  da  es  die  Wiederherstellung  des  Deutschen  Reiches  wäre.  Ein  Vereinigung  der
Bevölkerung von West und Mitte kann nach 28 Jahren als noch nicht gelungen bewertet werden.

Ordnung nach der Revolution und dem Dolchstoß durch die Parteien unter der Führung
der Chaldäer bzw. Chasarenjuden

ab 29.10.1918 bis zum Ende des sogenannten 2ten Weltkriegs im Jahr 1945

Die Weimarer Verfassung, fälschlich auch Verfassung des Deutschen Reiches genannt

http://verfassung-deutschland.de/weimarer-verfassung/index.htm

wurde durch eine sich selbst ins Leben gerufenen Nationalversammlung beschlossen,
die  sich  in  der  Zeit  der  Revolutionen,  Räterepubliken,  der  Katholiken-

http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr49.htm
http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr68.htm
http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr74.htm
http://verfassung-deutschland.de/weimarer-verfassung/index.htm


Sozialistenparteien gegründet hatte.  Nach der Zerschlagung des Reichstages,  führte
man  das  Frauenwahlrecht  ein.  Die  Begründung  lag  auf  der  Hand,  da  die
wahlberechtigten Männer an der Front waren und die Nationalversammlung eine Wahl
benötigte, um die Demokratie zu wahren.

Die Verfassung war ein Ermächtigungsgesetz, was auch die Schreckensherrschaft der
Nazis für sich nutzte. Da die Verfassung das Versailler Diktat anerkennt, ist diese
Verfassung der wahre Dolchstoß in den Rücken des Deutschen Volkes.

Die wichtigsten hohen Ämter wurden nun von Nichtdeutschen (Chasarenjuden) geleitet. Alles Hab
und Gut wurde bis auf ein Minimum dem Deutschen Volk geraubt, nur die ehemaligen Fürsten und
Vasallen dieser neuen Regierung wurden für die Duldung der neuen nie legitimen Regierung sehr
großzügig belohnt. So ist es auch heute noch.

Das Reichspräsidium

hat sich durch die Revolution ermächtigt  und später durch eine nichtige Weimarer
Verfassung.

Der Reichsrat

ist nicht identisch mit dem Bundesrath.

Es gibt kein Gesetz oder Schriftstück aus dem hervorgeht, daß der wahre Bundesrath
aufgelöst oder entmachtet wurde. Ihm wurde einfach die Aufmerksamkeit entzogen,
voraus ging allerdings eine Rechtschreibreform, mit der man dem Bundesrath das “th”
veränderte (siehe die Runensprache)

Der Reichstag

wurde durch die “Revolutionäre” aufgelöst und zerschlagen, notfalls mit Mord. Bei der
ersten Wahl an der Frauen teilnehmen durften, wurde die Nationalversammlung als das
oberste  verfassungsgebende  Organ  gewählt,  die  mit  Inkraftsetzung  der  Weimarer
Verfassung auf einmal als Reichstag mutierte.

Der Reichskanzler

war weisungsgebunden wie die vorgenannten Organe und die von ihm eingerichteten
Unternehmungen  die  sich  Reichsministerien  nannten.  Durch  die  Anerkennung  des
Versailler Diktates wurde in Folge das Deutsche Volk allen Rechten, besonders aber
auch der Staatsangehörigkeit, beraubt, seit 1921 werden Personalausweise vergeben.

Die angewandten Gesetze bezogen sich auf den Geltungsbereich der Verfassung des
wahren Deutschen Reiches,  mußten allerdings  im Sinne der  “Chaldäer”  und seiner
Vasallen angepaßt werden. Hierzu sei zu beachten, daß alle seit 1919 sich anmaßenden
Regierungen gezwungen waren, auf der Grundlage des wahren Deutschen Reiches bzw.



Deutschland als Ganzes zu handeln, um die auferlegten gigantischen Kriegsschulden zu
begleichen,  die  Gesetzesänderungen  der  originalen  Reichsgesetze  durch  diese
Fremdverwaltungen sind nichtig und ungültig, da die Originalen Reichsgesetze nur
von den Verfassungsorganen Bundesrath und Reichstag verändert werden können und
erst gelten, wenn diese im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlicht sind.

Keine der Nachkriegsordnungen ab der Revolutionszeit 1918/1919  konnte den
Beweis antreten, daß es zum Wohle des Deutschen Volkes, als ein ehrenvoller
und würdevoller Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches anerkannt werden
kann. Diese Erkenntnis ist hart, da nun aus dem normalen Deutschen Volk die
Menschen  gefunden  werden  müssen,  die  in  der  Lage  sind,  sich  allen
Verführungen des Kapitalismus zu wiedersetzen und mutig, unbestechlich und
ehrlich  die  Wiedervereinigung  Deutschlands  zum  Frieden  der  Welt  zu
vollziehen.

Am 29. Mai 2008 beschlossen 21 Statusdeutsche unter der Führung
von Erhard Lorenz und im Sinne der Erfreiung Deutschlands, im

Gegensatz zu allen damaligen Bewegungen oder kommissarischen
Reichsregierungen, daß nur die Verfassung 1871 die richtige

Verfassung ist und daß mit der Wiederbelebung des Bundesrathes (der
damals tatsächliche Souverän) das Deutsche Volk wieder in der Lage

sein wird, das Deutsche Reich völkerrechtlich und staatsrechtlich
handlungsfähig einzurichten. Nach diesem Beschluß wurde jede

Maßnahme, jeder Beschluß, jedes Gesetz und jedes Dokument gemäß
den wahren Gesetzen des Deutschen Reichs, letzter Änderungsstand

28. Oktober 1918, legitimiert oder in Kraft gesetzt.

Zum 18. April 2018 waren die Vorbereitungen für die wahre
Wiedervereinigung “Deutschland als Ganzes” abgeschlossen. Nun muß

das Deutsche Volk handeln!

Herausgegeben vom Bundespräsidium  am 21. Dezember 2018

 

http://www.bundespraesidium.de


Und wie komme ich nun an die mir zustehende Reichs- und
Staatsangehörigkeit?
1. Studiere die 13 Schritte solange, bis Du diese zweifelsfrei verstanden
hast;
2. Du vertraust uns und besorgst Dir Dokumente, wie diese nur von der
Deutschen Reichsdruckerei erstellt werden, damit Du im Besitz eines
Dokumentes bist, das unter dem Hoheitsrecht Deines Heimatstaates
herausgegeben wird;
3. Mit Erhalt meines Reichsdokumentes bin ich gemäß
Personenstandsgesetz des wahren Deutschlands im Personenstandsregister
registriert und bin endlich Reichs- und Staatsangehöriger. Ab diesem
Zeitpunkt stehen mir wieder Rechte zu, die einem Geschädigten zustehen;
4. Bevor ich mich mit dem “System” auseinandersetze, studiere ich die
Gesetze des Deutschen Reiches, denn diese gehen den Landesgesetzen
(darunter fällt auch die BRD) vor, siehe Artikel 2 der Reichsverfassung.
5. Benötige ich juristische Hilfe oder eine Beratung, dann wende ich mich an
ein Volks-Büro oder an die Reichsanwaltschaft unter
zentrale@reichsanwalt.de

RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-
Staatsangehörigkeit

Gesetz, betreffend dem Erwerb der Reichs- und Staatsangehörigkeit

gegeben am 03.10.2014, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 28.10.2014 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes
und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 30

Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913, in Kraft getreten am 01. Januar 1914,
wird zur Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches und seiner innerstaatlichen
Ordnung, für die Übergangszeit wie folgt geändert.

§ 1.

Soweit im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz auf den Reichskanzler verwiesen wird, tritt an
seine Stelle der Präsidialsenat, in Abwesenheit des Präsidialsenat und des Reichskanzlers, tritt an
seine Stelle der Staatssekretär des Innern.

§ 2.

Soweit  im  Reichs-  und  Staatsangehörigkeitsgesetz  auf  Landes-  oder  Zentralbehörden  der
Bundesstaaten  verwiesen  wird,  tritt  an  deren  Stelle  das  Reichsamt  des  Innern.

§ 3.

https://www.mmgz.de/Zeitung/13-schritte/
https://www.deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst/
https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/personenstandsgesetz-1875-stand-18-08-1896/
https://www.bundespraesidium.de/standesamt/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rustag-1913/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/Archiv/
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel2
https://www.volks-buero.de/koordination/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl-1410031-nr30-gesetz-erwerb-staatsangehoerigkeit/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl-1410031-nr30-gesetz-erwerb-staatsangehoerigkeit/


Im Sinne  dieses  Gesetzes  entfällt  in  §  11.  Satz  1,  folgender  Text-  und  Vorschriftenteil,  Zitat:
„innerhalb zweier Jahre nach der Volljährigkeit“.

§ 4.

Im Sinne dieses Gesetzes und dem Verlust des gesamten Militärwesens des Deutschen Reiches oder
eines  seiner  Bundesglieder  seit  dem  28.06.1919,  ist  §  17.  Punkt  3  und  §§  26.   und  32.
Gegenstandslos.

§ 5.

Im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  durch  die  Abwesenheit  der  Landes-  und  Zentralbehörden  der
Bundesstaaten, § 39. Absatz 2 und § 40. Absatz 2 Gegenstandslos.

§ 6.

Für  alle,  durch  dieses  Gesetz  und  des  Reichs-  und  Staatsangehörigkeitsgesetz  nötigen
Bestimmungen oder Verordnungen, die eines zusätzlich staatlichen Organes bedürfen, gilt § 39.
Absatz 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz in Anwendung zu bringen.

§ 7.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

Reichsgesetzblatt “RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit” Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit”_D

Grundbuchordnung
Titel: Grundbuchordnung.
Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1898, Nr. 25, Seite 754 – 770
Fassung vom: 20. Mai 1898
Bekanntmachung: 14. Juni 1898
Änderungsstand: 06. November 2015

(Nr. 25) Grundbuchordnung. Vom 20. Mai 1898. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften. §. 1.

1. Die Grundbücher werden von den Grundbuchämtern geführt.
2. Die Einrichtung der Bücher bestimmt sich nach den Anordnungen der Landesjustizverwaltung,
soweit sie nicht in diesem Gesetze geregelt ist.
3. In Abwesenheit der Bundesstaaten und deren Landesjustizverwaltungen tritt an die Stelle das
Deutsche Reich.

https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/2014/Amtsblatt/RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit.pdf
https://deutscher-reichsanzeiger.de/2014/Druck/RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit_D.pdf
https://deutscher-reichsanzeiger.de/2014/Druck/RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit_D.pdf
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/grundbuchordnung/


§. 2.

Die Grundbücher sind für Bezirke einzurichten. Die Bezeichnung der Grundstücke erfolgt in den
Büchern nach einem amtlichen Verzeichniß, in welchem die Grundstücke unter Nummern oder
Buchstaben  aufgeführt  sind.  Die  Einrichtung  des  Verzeichnisses  wird  durch  landesherrliche
Verordnung bestimmt.

§. 3.

Jedes Grundstück erhält im Grundbuch eine besondere Stelle (Grundbuchblatt). Das Grundbuchblatt
ist für das Grundstück als das Grundbuch im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzusehen.

§. 4.

Ueber mehrere Grundstücke desselben Eigenthümers, die im Bezirke desselben Grundbuchamts
belegen  sind,  kann  ein  gemeinschaftliches  Grundbuchblatt  geführt  werden,  solange  hiervon
Verwirrung nicht zu besorgen ist.

§. 5.

Ein Grundstück soll nur dann einem anderen Grundstück als Bestandtheil zugeschrieben oder mit
ihm vereinigt werden, wenn hiervon Verwirrung nicht zu besorgen ist.

§. 6.

Soll  ein  Grundstückstheil  mit  einem  Rechte  belastet  werden,  so  ist  er  von  dem  Grundstück
abzuschreiben und als selbständiges Grundstück einzutragen. Ist das Recht eine Dienstbarkeit oder
eine Reallast so kann die Abschreibung unterbleiben, wenn hiervon Verwirrung nicht zu besorgen
ist.

§. 7.

Ist auf dem Blatte eines Grundstücks ein Erbbaurecht eingetragen, so ist auf Antrag für dieses Recht
ein besonderes Grundbuchblatt anzulegen. Die Anlegung erfolgt von Amtswegen, wenn das Recht
veräußert oder belastet werden soll.

Die Anlegung wird auf dem Blatte des Grundstücks vermerkt.

§. 8.

Rechte, die dem jeweiligen Eigenthümer eines Grundstücks zustehen, sind auf Antrag auch auf dem
Blatte dieses Grundstücks zu vermerken. Antragsberechtigt ist der Eigenthümer des Grundstücks
sowie Jeder, dessen Zustimmung nach §. 876 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Aufhebung
des Rechtes erforderlich ist.

Der Vermerk ist von Amtswegen zu berichtigen, wenn das Recht geändert oder aufgehoben wird.

§. 9.

Urkunden, auf die eine Eintragung sich gründet oder Bezug nimmt, sind von dem Grundbuchamt
aufzubewahren. Die Herausgabe einer solchen Urkunde darf nur erfolgen, wenn statt der Urkunde
eine beglaubigte Abschrift aufbewahrt wird.

Ist  über  das  einer  Eintragungsbewilligung  zu  Grunde  liegende  Rechtsgeschäft  eine  Urkunde



errichtet,  so  können  die  Betheiligten  die  Urkunde  oder  eine  beglaubigte  Abschrift  dem
Grundbuchamte  zur  Aufbewahrung  übergeben.

§. 10.

Eine Eintragung in das Grundbuch ist aus dem Grunde unwirksam, weil ein Grundbuchbeamter sie
bewirkt  hat,  der  von  der  Mitwirkung  bei  der  Eintragung  kraft  Gesetzes  oder  in  Folge  einer
Ablehnung ausgeschlossen ist.

§. 11.

Die Einsicht des Grundbuchs ist Jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Das Gleiche
gilt von Urkunden, auf die im Grundbuche zur Ergänzung einer Eintragung Bezug genommen ist,
sowie von den noch nicht erledigten Eintragungsanträgen.

Soweit die Einsicht des Grundbuchs, der im Abs. 1 bezeichneten Urkunden und der noch nicht
erledigten Eintragungsanträge gestattet ist, kann eine Abschrift gefordert werden; die Abschrift ist
auf Verlangen zu beglaubigen.

§. 12.

Verletzt ein Grundbuchbeamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Amtspflicht, so trifft
den  Betheiligten  gegenüber  die  im  §.  839  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bestimmte
Verantwortlichkeit an Stelle des Beamten den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienste der
Beamte steht. Das Recht des Staates oder der Körperschaft, von dem Beamten Ersatz zu verlangen,
bleibt unberührt.

Zweiter Abschnitt. Eintragungen in das Grundbuch.

§. 13.

Eine Eintragung soll, soweit nicht das Gesetz ein Anderes vorschreibt, nur auf Antrag erfolgen. Der
Zeitpunkt, in welchem ein Antrag bei dem Grundbuchamt eingeht, soll  auf dem Antrage genau
vermerkt werden.

Antragsberechtigt ist Jeder, dessen Recht von der Eintragung betroffen wird oder zu dessen Gunsten
die Eintragung erfolgen soll.

§. 14.

Die Berichtigung des Grundbuchs durch Eintragung eines Berechtigten darf auch von demjenigen
beantragt werden, welcher auf Grund eines gegen den Berechtigten vollstreckbaren Titels eine
Eintragung in das Grundbuch verlangen kann, sofern die Zulässigkeit dieser Eintragung von der
vorgängigen Berichtigung des Grundbuchs abhängt.

§. 15.

Ist die zu einer Eintragung erforderliche Erklärung von einem Notar beurkundet oder beglaubigt, so
gilt dieser als ermächtigt, im Namen eines Antragsberechtigten die Eintragung zu beantragen.

§. 16.

Einem  Eintragungsantrage,  dessen  Erledigung  an  einen  Vorbehalt  geknüpft  wird,  soll  nicht
stattgegeben werden.



Werden mehrere Eintragungen beantragt, so kann von dem Antragsteller bestimmt werden, daß die
eine Eintragung nicht ohne die andere erfolgen soll.

§. 17.

Werden mehrere Eintragungen beantragt, durch die dasselbe Recht betroffen wird, so darf die
später beantragte Eintragung nicht vor der Erledigung des früher gestellten Antrags erfolgen.

§. 18.

Steht einer beantragten Eintragung ein Hinderniß entgegen, so hat das Grundbuchamt entweder
den Antrag unter Angabe der Gründe zurückzuweisen oder dem Antragsteller eine angemessene
Frist  zur Hebung des Hindernisses zu bestimmen. Im letzteren Falle ist  der Antrag nach dem
Ablaufe  der  Frist  zurückzuweisen,  wenn  nicht  inzwischen  die  Hebung  des  Hindernisses
nachgewiesen  ist.

Wird vor der Erledigung des Antrags eine andere Eintragung beantragt, durch die dasselbe Recht
betroffen wird, so ist zu Gunsten des früher gestellten Antrags von Amtswegen eine Vormerkung
oder ein Widerspruch einzutragen; die Eintragung gilt im Sinne des §. 17 als Erledigung dieses
Antrags. Die Vormerkung oder der Widerspruch wird von Amtswegen gelöscht, wenn der früher
gestellte Antrag zurückgewiesen wird.

§. 19.

Eine Eintragung erfolgt, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr betroffen wird.

§. 20.

Im Falle der Aufladung eines Grundstücks sowie im Falle der Bestellung oder Uebertragung eines
Erbbaurechts darf die Eintragung nur erfolgen, wenn die erforderliche Einigung des Berechtigten
und des anderen Theiles erklärt ist.

§. 21.

Steht  ein  Recht,  das  durch  die  Eintragung betroffen  wird,  dem jeweiligen  Eigenthümer  eines
Grundstücks zu, so bedarf es der Bewilligung derjenigen, deren Zustimmung nach §. 876 Satz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Aufhebung des Rechtes erforderlich ist, nur dann, wenn das Recht auf
dem Blatte des Grundstücks vermerkt ist.

§. 22.

Zur Berichtigung des Grundbuchs bedarf es der Bewilligung desjenigen, dessen Recht von der
Berichtigung  betroffen  wird,  nicht,  wenn  die  Unrichtigkeit  nachgewiesen  wird.  Dies  gilt
insbesondere  für  die  Eintragung  oder  Löschung  einer  Verfügungsbeschränkung.

Die  Berichtigung  des  Grundbuchs  durch  Eintragung  eines  Eigenthümers  oder  eines
Erbbauberechtigten  darf,  sofern  nicht  der  Fall  des  §.  14  vorliegt,  nur  mit  Zustimmung  des
Eigenthümers oder des Erbbauberechtigten erfolgen.

§. 23.

Ein Recht, das auf die Lebenszeit des Berechtigten beschränkt ist, darf nach dessen Tode, falls
Rückstände von Leistungen nicht ausgeschlossen sind, nur mit Bewilligung des Rechtsnachfolgers



gelöscht werden, wenn die Löschung vor dem Ablauf eines Jahres nach dem Tode des Berechtigten
erfolgen soll oder wenn der Rechtsnachfolger der Löschung bei dem Grundbuchamte widersprochen
hat; der Widerspruch ist von Amtswegen in das Grundbuch einzutragen. Ist der Berechtigte für todt
erklärt, so beginnt die einjährige Frist mit der Erlassung des die Todeserklärung aussprechenden
Urtheils.

Der im Abs. 1 vorgesehenen Bewilligung des Rechtsnachfolgers bedarf es nicht, wenn im Grundbuch
eingetragen ist, daß zur Löschung des Rechtes der Nachweis des Todes des Berechtigten genügen
soll.

§. 24.

Die Vorschriften des §. 23 finden entsprechende Anwendung, wenn das Recht mit der Erreichung
eines bestimmten Lebensalters des Berechtigten oder mit dem Eintritt eines sonstigen bestimmten
Zeitpunkts oder Ereignisses erlischt.

§. 25.

Ist eine Vormerkung oder ein Widerspruch auf Grund einer einstweiligen Verfügung eingetragen, so
bedarf es zur Löschung nicht der Bewilligung des Berechtigten, wenn die einstweilige Verfügung
durch  eine  vollstreckbare  Entscheidung  aufgehoben  ist.  Diese  Vorschrift  findet  entsprechende
Anwendung, wenn auf Grund eines vorläufig vollstreckbaren Urtheils nach den Vorschriften der
Civilprozeßordnung eine Vormerkung oder ein Widerspruch eingetragen ist.

§. 26.

Soll die Uebertragung einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, über die ein Brief ertheilt
ist,  eingetragen  werden,  so  genügt  es,  wenn  an  Stelle  der  Eintragungsbewilligung  die
Abtretungserklärung  des  bisherigen  Gläubigers  vorgelegt  wird.

Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn eine Belastung der Hypothek, Grundschuld
oder  Rentenschuld  oder  die  Uebertragung  oder  Belastung  einer  Forderung,  für  die  ein
eingetragenes  Recht  als  Pfand  haftet,  eingetragen  werden  soll.

§. 27.

Eine  Hypothek,  eine  Grundschuld  ober  eine  Rentenschuld  darf  nur  mit  Zustimmung  des
Eigenthümers des Grundstücks gelöscht werden.

Ein Recht, mit dem eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld belastet ist, darf nur
mit Zustimmung desjenigen gelöscht werden, welchem die Hypothek, die Grundschuld oder die
Rentenschuld zusteht. Für eine Löschung, die zur Berichtigung des Grundbuchs erfolgen soll, ist die
Zustimmung nicht erforderlich, wenn die Unrichtigkeit nachgewiesen wird.

§. 28.

In  der  Eintragungsbewilligung  oder,  wenn  eine  solche  nicht  erforderlich  ist,  in  dem
Eintragungsantrag ist das Grundstück übereinstimmend mit dem Grundbuch oder durch Hinweisung
auf  das  Grundbuchblatt  zu  bezeichnen.  Einzutragende  Geldbeträge  sind  in  Reichswährung
anzugeben.

§. 29.



Eine Eintragung soll  nur erfolgen,  wenn die Eintragungsbewilligung oder die sonstigen zu der
Eintragung erforderlichen Erklärungen vor dem Grundbuchamte zu Protokoll gegeben oder durch
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Andere Voraussetzungen
der Eintragung bedürfen, soweit sie nicht bei dem Grundbuchamt offenkundig sind, des Nachweises
durch öffentliche Urkunden.

§. 30.

Für  den  Eintragungsantrag  sowie  für  die  Vollmacht  zur  Stellung  eines  solchen  gelten  die
Vorschriften des §. 29 nur, wenn durch den Antrag zugleich eine zu der Eintragung erforderliche
Erklärung ersetzt werden soll.

§. 31.

Wird im Falle der Auflassung eines Grundstücks sowie im Falle der Bestellung oder Uebertragung
eines Erbbaurechts die erforderliche Einigung des Berechtigten und des anderen Theiles durch
Bevollmächtigte vor dem Grundbuchamt erklärt, so ist die Vollmacht stempelfrei, wenn das der
Einigung zu Grunde liegende Rechtsgeschäft von einem Notar beurkundet und die Vollmacht in der
Urkunde ertheilt ist.

§. 32.

Erklärungen,  durch  die  ein  Eintragungsantrag  zurückgenommen  oder  eine  zur  Stellung  des
Eintragungsantrags  ertheilte  Vollmacht  widerrufen  wird,  bedürfen  der  im  §.  29  Satz  1
vorgeschriebenen  Form.

§. 33.

Der Nachweis, daß der Vorstand einer Aktiengesellschaft aus den im Handelsregister eingetragenen
Personen besteht, wird durch ein Zeugniß des Gerichts über die Eintragung geführt.

Das Gleiche gilt von dem Nachweise der Befugniß zur Vertretung einer offenen Handelsgesellschaft,
einer Kommanditgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.

§. 34.

Der Nachweis, daß zwischen Ehegatten Gütertrennung oder ein vertragsmäßiges Güterrecht besteht
oder daß ein Gegenstand zum Vorbehaltsgut eines Ehegatten gehört, wird durch ein Zeugniß des
Gerichts über die Eintragung des güterrechtlichen Verhältnisses im Güterrechtsregister geführt.

§. 35.

Ist in den Fällen der §§. 33, 34 das Grundbuchamt zugleich das Registergericht, so genügt statt des
Zeugnisses die Bezugnahme auf das Register.

§. 36.

Der Nachweis der Erbfolge kann nur durch einen Erbschein geführt werden. Beruht jedoch die
Erbfolge auf einer Verfügung von Todeswegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, so
genügt es, wenn an Stelle des Erbscheins die Verfügung und das Protokoll über die Eröffnung der
Verfügung vorgelegt werden; erachtet das Grundbuchamt die Erbfolge durch diese Urkunden nicht
für nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins verlangen.



Das  Bestehen  der  fortgesetzten  Gütergemeinschaft  sowie  die  Befugniß  eines
Testamentsvollstreckers zur Verfügung über einen Nachlaßgegenstand ist nur auf Grund der in den
§§.  1507,  2368  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  vorgesehenen  Zeugnisse  als  nachgewiesen
anzunehmen;  auf  den  Nachweis  der  Befugniß  des  Testamentsvollstreckers  finden  jedoch  die
Vorschriften des Abs. 1 Satz 2 entsprechende Anwendung.

§. 37.

Soll bei einer zu einem Nachlasse gehörenden Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld einer von
mehreren Erben als neuer Gläubiger eingetragen werden, so genügt zum Nachweise der Erbfolge
und der Eintragungsbewilligung der Erben ein Zeugniß des Nachlaßgerichts.

Das  Zeugniß darf  nur  ausgestellt  werden,  wenn die  Voraussetzungen für  die  Ertheilung eines
Erbscheins vorliegen und die Erklärungen der Erben vor dem Nachlaßgerichte zu Protokoll gegeben
oder durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen sind.

§. 38.

Die Vorschriften des §. 37 finden entsprechende Anwendung, wenn bei einer Hypothek, Grundschuld
oder  Rentenschuld,  die  zu  dem  Gesammtgut  einer  ehelichen  Gütergemeinschaft  oder  einer
fortgesetzten  Gütergemeinschaft  gehört,  ein  Betheiligter,  auf  den  das  Recht  bei  der
Auseinandersetzung  übertragen  ist,  als  neuer  Gläubiger  eingetragen  werden  soll.

§. 39.

In den Fällen, in denen nach gesetzlicher Vorschrift eine Behörde befugt ist, das Grundbuchamt um
eine Eintragung zu ersuchen, erfolgt die Eintragung auf Grund des Ersuchens der Behörde.

§. 40.

Eine Eintragung soll nur erfolgen, wenn derjenige, dessen Recht durch sie betroffen wird, als der
Berechtigte eingetragen ist.

Bei einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, über die ein Brief ertheilt ist, steht es der
Eintragung des  Gläubigers  gleich,  wenn dieser  sich  im Besitze  des  Briefes  befindet  und  sein
Gläubigerrecht nach §. 1155 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nachweist.

§. 41.

Ist  derjenige,  dessen  Recht  durch  eine  Eintragung  betroffen  wird,  Erbe  des  eingetragenen
Berechtigten, so findet die Vorschrift des §. 40 Abs. 1 keine Anwendung, wenn die Uebertragung
oder die Aufhebung des Rechtes eingetragen werden soll oder wenn der Eintragungsantrag durch
die Bewilligung des Erblassers oder eines Nachlaßpflegers oder durch einen gegen den Erblasser
oder den Nachlaßpfleger vollstreckbaren Titel begründet wird.

Das Gleiche gilt für eine Eintragung auf Grund der Bewilligung eines Testamentsvollstreckers oder
auf Grund eines gegen diesen vollstreckbaren Titels, sofern die Bewilligung oder der Titel gegen den
Erben wirksam ist.

§. 42.

Bei einer Hypothek, über die ein Brief ertheilt ist, soll eine Eintragung nur erfolgen, wenn der Brief
vorgelegt wird. Für die Eintragung eines Widerspruchs bedarf es der Vorlegung nicht, wenn die



Eintragung durch eine einstweilige Verfügung angeordnet ist  und der Widerspruch sich darauf
gründet, daß die Hypothek oder die Forderung, für welche sie bestellt ist, nicht bestehe oder einer
Einrede unterliege oder daß die Hypothek unrichtig eingetragen sei.

Der Vorlegung des Hypothekenbriefs steht es gleich, wenn in den Fällen der §§. 1162, 1170, 1171
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Grund des Ausschlußurtheils die Ertheilung eines neuen Briefes
beantragt wird. Soll  die Ertheilung des Briefes nachträglich ausgeschlossen oder die Hypothek
gelöscht werden, so genügt die Vorlegung des Ausschlußurtheils.

§. 43.

Die  Vorschriften  des  §.  42  finden  auf  die  Grundschuld  und  die  Rentenschuld  entsprechende
Anwendung.  Ist  jedoch  das  Recht  für  den  Inhaber  des  Briefes  eingetragen,  so  bedarf  es  der
Vorlegung des Briefes nur dann nicht, wenn der Eintragungsantrag durch die Bewilligung eines
nach  §.  1189  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bestellten  Vertreters  oder  durch  eine  gegen  ihn
erlassene gerichtliche Entscheidung begründet wird.

§. 44.

Bei einer Hypothek für die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber, aus einem
Wechsel oder einem anderen Papiere, das durch Indossament übertragen werden kann, soll eine
Eintragung nur erfolgen, wenn die Urkunde vorgelegt wird; die Eintragung ist auf der Urkunde zu
vermerken.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn eine Eintragung auf Grund der Bewilligung eines
nach §. 1189 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellten Vertreters oder auf Grund einer gegen diesen
erlassenen gerichtlichen Entscheidung bewirkt werden soll.

§. 45.

Jede Eintragung soll den Tag, an welchem sie erfolgt ist, angeben und mit der Unterschrift des
Grundbuchbeamten versehen werden.

§. 46.

Sind in einer Abtheilung des Grundbuchs mehrere Eintragungen zu bewirken, so erhalten sie die
Reihenfolge, welche der Zeitfolge der Anträge entspricht; sind die Anträge gleichzeitig gestellt, so
ist im Grundbuche zu vermerken, daß die Eintragungen gleichen Rang haben.

Werden mehrere Eintragungen, die nicht gleichzeitig beantragt sind, in verschiedenen Abtheilungen
unter  Angabe  desselben  Tages  bewirkt,  so  ist  im  Grundbuche  zu  vermerken,  daß  die  später
beantragte Eintragung der früher beantragten im Range nachsteht.

Diese Vorschriften finden insoweit keine Anwendung, als ein Rangverhältniß nicht besteht oder das
Rangverhältniß von den Antragstellern abweichend bestimmt ist,

§. 47.

Die Löschung eines Rechtes oder einer Verfügungsbeschränkung erfolgt durch Eintragung eines
Löschungsvermerkes.

Wird bei der Uebertragung eines Grundstücks oder eines Grundstückstheils auf ein anderes Blatt
ein eingetragenes Recht nicht mitübertragen, so gilt es in Ansehung des Grundstücks oder des



Theiles als gelöscht.

§. 48.

Soll ein Recht für Mehrere gemeinschaftlich eingetragen werden, so soll die Eintragung in der
Weise erfolgen, daß entweder die Antheile der Berechtigten in Bruchtheilen angegeben werden oder
das für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältniß bezeichnet wird,

§. 49.

Werden mehrere Grundstücke mit einem Rechte belastet, so ist auf dem Blatte jedes Grundstücks
die Mitbelastung der übrigen von Amtswegen erkennbar zu machen. Das Gleiche gilt, wenn mit
einem an  einem Grundstücke  bestehenden  Rechte  nachträglich  noch  ein  anderes  Grundstück
belastet  oder  wenn  im  Falle  der  Uebertragung  eines  Grundstückstheils  auf  ein  anderes
Grundbuchblatt ein eingetragenes Recht mitübertragen wird.

Soweit eine Mitbelastung erlischt, ist dies von Amtswegen zu vermerken.

§. 50.

Werden  Dienstbarkeiten  und  Reallasten  als  Leibgedinge,  Leibzucht,  Altentheil  oder  Auszug
eingetragen,  so  bedarf  es  nicht  der  Bezeichnung  der  einzelnen  Rechte,  wenn  auf  die
Eintragungsbewilligung  Bezug  genommen  wird.

§. 51.

Bei der Eintragung einer Hypothek für Theilschuldverschreibungen auf den Inhaber genügt es,
wenn der Gesammtbetrag der Hypothek unter Angabe der Anzahl, des Betrags und der Bezeichnung
der Theile eingetragen wird.

Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn eine Grundschuld oder eine Rentenschuld
für den Inhaber des Briefes eingetragen und das Recht in Theile zerlegt werden soll.

§. 52.

Bei der Eintragung eines Vorerben ist zugleich das Recht des Nacherben und, soweit der Vorerbe
von den Beschränkungen seines Verfügungsrechts befreit ist, auch die Befreiung von Amtswegen
einzutragen.

§. 53.

Ist ein Testamentsvollstrecker ernannt, so ist dies bei der Eintragung des Erben von Amtswegen
miteinzutragen,  es  sei  denn,  daß  der  Nachlaßgegenstand  der  Verwaltung  des
Testamentsvollstreckers  nicht  unterliegt.

§. 54.

Ergiebt sich, daß das Grundbuchamt unter Verletzung gesetzlicher Vorschriften eine Eintragung
vorgenommen hat, durch die das Grundbuch unrichtig geworden ist,  so ist von Amtswegen ein
Widerspruch einzutragen. Erweist sich eine Eintragung nach ihrem Inhalt als unzulässig, so ist sie
von Amtswegen zu löschen.

Bei einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld bedarf es zur Eintragung eines
Widerspruchs der Vorlegung des Briefes nicht, wenn der Widerspruch den im §. 42 Abs. 1 Satz 2



bezeichneten Inhalt hat. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Grundschuld- oder
Rentenschuldbrief auf den Inhaber ausgestellt ist.

§. 55.

Jede Eintragung soll dem Antragsteller und dem eingetragenen Eigenthümer sowie im Uebrigen
allen aus dem Grundbuch ersichtlichen Personen bekannt gemacht werden, zu deren Gunsten die
Eintragung erfolgt ist oder deren Recht durch sie betroffen wird. Auf die Bekanntmachung kann
verzichtet werden.

Dritter Abschnitt. Hypotheken-, Grundschuld-, Rentenschuldbrief.

§. 56.

Der  Hypothekenbrief  wird  von  dem  Grundbuchamt  ertheilt.  Er  muß  die  Bezeichnung  als
Hypothekenbrief enthalten, den Geldbetrag der Hypothek und das belastete Grundstück bezeichnen
sowie mit Unterschrift und Siegel versehen sein.

§. 57.

Der Hypothekenbrief soll die Nummer des Grundbuchblatts angeben und einen Auszug aus dem
Grundbuch enthalten.

In den Auszug sollen aufgenommen werden: 1. die Bezeichnung des Grundstücks nach dem Inhalte
des Grundbuchs;

2. die Bezeichnung des Eigenthümers;

3.  der  Inhalt  der  die  Hypothek  betreffenden  Eintragungen  und,  soweit  zur  Ergänzung  einer
Eintragung auf eine Urkunde Bezug genommen ist, auch der Inhalt dieser Urkunde; im Falle des §.
1115 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs braucht der Inhalt der Satzung nicht aufgenommen zu
werden;

4. die kurze Bezeichnung des Inhalts der Eintragungen, welche der Hypothek im Range vorgehen
oder gleichstehen.

Der Auszug ist auf Antrag zu ergänzen, wenn sich der Inhalt des Grundbuchs ändert.

§. 58.

Ist eine Urkunde über die Forderung, für welche eine Hypothek besteht, ausgestellt, so soll die
Urkunde mit dem Hypothekenbriefe verbunden werden. Erstreckt sich der Inhalt der Urkunde auch
auf andere Angelegenheiten, so genügt es, wenn ein öffentlich beglaubigter Auszug aus der Urkunde
mit dem Hypothekenbriefe verbunden wird.

In den Fällen des Abs. 1 unterbleibt die im §. 57 Abs. 2 Nr. 3 vorgesehene Aufnahme des Inhalts der
Urkunde in den Hypothekenbrief.

Zum Nachweise,  daß  eine  Schuldurkunde  nicht  ausgestellt  ist,  genügt  eine  darauf  gerichtete
Erklärung des Eigenthümers.

§. 59.

Ueber eine Gesammthypothek soll nur ein Hypothekenbrief ertheilt werden.



Sind die belasteten Grundstücke in den Bezirken verschiedener Grundbuchämter belegen, so soll
jedes Amt für die Grundstücke seines Bezirkes einen besonderen Brief ertheilen; die Briefe sind mit
einander zu verbinden.

§. 60.

Der Hypothekenbrief ist dem Eigenthümer des Grundstücks, im Falle der nachträglichen Ertheilung
dem Gläubiger auszuhändigen.

Auf eine abweichende Bestimmung des Eigenthümers oder des Gläubigers findet die Vorschrift des
§. 29 Satz 1 entsprechende Anwendung,

§. 61.

Ein Theilhypothekenbrief kann von dem Grundbuchamt, einem Gericht oder einem Notar hergestellt
werden.

Der Theilhypothekenbrief muß die Bezeichnung als Theilhypothekenbrief sowie eine beglaubigte
Abschrift  der  im  §.  56  Satz  2  vorgesehenen  Angaben  des  bisherigen  Briefes  enthalten,  den
Theilbetrag der Hypothek, auf den er sich bezieht, bezeichnen sowie mit Unterschrift und Siegel
versehen sein. Er soll außerdem eine beglaubigte Abschrift der sonstigen Angaben des bisherigen
Briefes  und  der  auf  diesem befindlichen  Vermerke  enthalten.  Eine  mit  dem bisherigen  Briefe
verbundene Schuldurkunde soll in beglaubigter Abschrift mit dem Theilhypothekenbriefe verbunden
werden.

Die Herstellung des Theilhypothekenbriefs soll auf dem bisherigen Briefe vermerkt werden.

§. 62.

Eintragungen,  die  bei  der  Hypothek  erfolgen,  sind  von  dem  Grundbuchamt  auf  dem
Hypothekenbriefe  zu  vermerken;  der  Vermerk  ist  mit  Unterschrift  und  Siegel  zu  versehen.

In den Fällen des §.  54 Abs. 1 hat das Grundbuchamt den Besitzer des Briefes zur Vorlegung
anzuhalten. In gleicher Weise hat es, wenn in den Fällen des §. 42 Abs. 1 Satz 2 und des §. 54 Abs. 2
der Brief nicht vorgelegt ist, zu verfahren, um nachträglich den Widerspruch auf dem Briefe zu
vermerken.

§. 63.

Wird nach der Ertheilung eines Hypothekenbriefs mit  der Hypothek noch ein anderes,  in dem
Bezirke desselben Grundbuchamts belegenes Grundstück belastet, so ist, sofern nicht die Ertheilung
eines  neuen  Briefes  über  die  Gesammthypothek  beantragt  wird,  die  Mitbelastung  auf  dem
bisherigen Briefe  zu vermerken und zugleich der Inhalt  des Briefes  in  Ansehung des anderen
Grundstücks nach §. 57 zu ergänzen

§. 64.

Im Falle  der  Vertheilung einer  Gesammthypothek auf  die  einzelnen Grundstücke  ist  für  jedes
Grundstück ein neuer Brief zu ertheilen.

§. 65.

Tritt nach §. 1177 Abs. 1 oder nach §. 1198 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Grundschuld oder



eine Rentenschuld an die Stelle der Hypothek, so ist, sofern nicht die Ertheilung eines neuen Briefes
beantragt wird, die Eintragung der Rechtsänderung auf dem bisherigen Briefe zu vermerken und
eine mit dem Briefe verbundene Schuldurkunde abzutrennen.

Das Gleiche gilt, wenn nach §. 1180 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an die Stelle der Forderung, für
welche eine Hypothek besteht, eine andere Forderung gesetzt wird.

§. 66.

Stehen  einem  Gläubiger  mehrere  Hypotheken  zu,  die  gleichen  Rang  haben  oder  im  Range
unmittelbar auf einander folgen, so ist ihm auf seinen Antrag mit Zustimmung des Eigenthümers
über die mehreren Hypotheken ein Hypothekenbrief in der Weise zu ertheilen, daß der Brief die
sämmtlichen Hypotheken umfaßt.

§. 67.

Einem Antrage des Berechtigten auf Ertheilung eines neuen Briefes ist stattzugeben, wenn der
bisherige Brief oder in den Fällen der §§. 1162, 1170, 1171 des Bürgerlichen Gesetzbuchs das
Ausschlußurtheil vorgelegt wird.

§. 68.

Wird ein neuer Brief ertheilt, so hat er die Angabe zu enthalten, daß er an die Stelle des bisherigen
Briefes tritt.

Vermerke,  die  nach  den  §§.  1140,  1145,  1157  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  für  das
Rechtsverhältniß zwischen dem Eigenthümer und dem Gläubiger in Betracht kommen, sind auf den
neuen Brief zu übertragen.

Die Ertheilung des Briefes ist im Grundbuche zu vermerken.

§. 69.

Wird eine Hypothek gelöscht, so ist der Brief unbrauchbar zu machen; das Gleiche gilt, wenn die
Ertheilung  des  Briefes  über  eine  Hypothek  nachträglich  ausgeschlossen  oder  an  Stelle  des
bisherigen Briefes ein neuer Hypothekenbrief,  ein Grundschuldbrief  oder ein Rentenschuldbrief
ertheilt  wird.  Eine mit  dem bisherigen Briefe verbundene Schuldurkunde ist  abzutrennen und,
sofern sie nicht mit dem neuen Hypothekenbriefe zu verbinden ist, zurückzugeben.

§. 70.

Die Vorschriften der §§.  56 bis 69 finden auf den Grundschuldbrief und den Rentenschuldbrief
entsprechende Anwendung. Der Rentenschuldbrief muß auch die Ablösungssumme angeben.

Ist eine für den Inhaber des Briefes eingetragene Grundschuld oder Rentenschuld in Theile zerlegt,
so ist über jeden Theil ein besonderer Brief herzustellen.

Vierter Abschnitt. Beschwerde.

§. 71.

Gegen die Entscheidungen des Grundbuchamts findet das Rechtsmittel der Beschwerde statt.

Die  Beschwerde gegen eine  Eintragung ist  unzulässig.  Im Wege der  Beschwerde kann jedoch



verlangt  werden,  daß  das  Grundbuchamt  angewiesen  wird,  nach  §.  54  einen  Widerspruch
einzutragen oder eine Löschung vorzunehmen.

§. 72.

Ueber die Beschwerde entscheidet das Landgericht, in dessen Bezirke das Grundbuchamt seinen
Sitz hat.

§. 73.

Die Beschwerde kann bei dem Grundbuchamt oder bei dem Beschwerdegericht eingelegt werden.

Die  Einlegung  erfolgt  durch  Einreichung  einer  Beschwerdeschrift  oder  durch  Erklärung  zum
Protokolle des Grundbuchamts oder des Gerichtsschreibers des Beschwerdegerichts.

§. 74.

Die Beschwerde kann auf neue Thatsachen und Beweise gestützt werden.

§. 75.

Erachtet das Grundbuchamt die Beschwerde für begründet, so hat es ihr abzuhelfen.

§. 76.

Das  Beschwerdegericht  kann  vor  der  Entscheidung  durch  eine  einstweilige  Anordnung  dem
Grundbuchamt aufgeben, eine Vormerkung oder einen Widerspruch einzutragen.

Die  Vormerkung  oder  der  Widerspruch  wird  von  Amtswegen  gelöscht,  wenn  die  Beschwerde
zurückgenommen oder zurückgewiesen ist.

§. 77.

Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist mit Gründen zu versehen und dem Beschwerdeführer
mitzutheilen.

§. 78.

Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde
zulässig, wenn die Entscheidung auf einer Verletzung des Gesetzes beruht. Die Vorschriften der §§.
550, 551, 561, 563 der Civilprozeßordnung finden entsprechende Anwendung.

§. 79.

Ueber die weitere Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht.

Will  das  Oberlandesgericht  bei  der  Auslegung  einer  das  Grundbuchrecht  betreffenden
reichsgesetzlichen  Vorschrift  von  der  auf  weitere  Beschwerde  ergangenen  Entscheidung  eines
anderen  Oberlandesgerichts,  falls  aber  über  die  Rechtsfrage  bereits  eine  Entscheidung  des
Reichsgerichts  ergangen  ist,  von  dieser  abweichen,  so  hat  es  die  weitere  Beschwerde  unter
Begründung  seiner  Rechtsauffassung  dem  Reichsgerichte  vorzulegen.  Der  Beschluß  über  die
Vorlegung ist dem Beschwerdeführer mitzutheilen.

In den Fällen des Abs. 2 entscheidet über die weitere Beschwerde das Reichsgericht.



§. 80.

Die  weitere  Beschwerde  kann  bei  dem  Grundbuchamte,  dem  Landgericht  ober  bei  dem
Oberlandesgericht  eingelegt  werden.  Erfolgt  die  Einlegung  durch  Einreichung  einer
Beschwerdeschrift, so muß diese von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Der Zuziehung eines
Rechtsanwalts  bedarf  es  nicht,  wenn die  Beschwerde von einer  Behörde oder  von dem Notar
eingelegt wird, der nach §. 15 den Eintragungsantrag gestellt hat.

Das Grundbuchamt und das Landgericht sind nicht befugt, der weiteren Beschwerde abzuhelfen.

Im Uebrigen finden die Vorschriften über die Beschwerde entsprechende Anwendung.

§. 81.

Die Entscheidungen über Beschwerden erfolgen bei den Landgerichten durch eine Civilkammer, bei
den Oberlandesgerichten und dem Reichsgerichte durch einen Civilsenat.

Die  Vorschriften  der  Civilprozeßordnung  über  die  Ausschließung  und  Ablehnung  der
Gerichtspersonen  sowie  die  Vorschriften  des  §.  137  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  finden
entsprechende Anwendung.

Fünfter Abschnitt. Schlußbestimmungen.

§. 82.

Dieses  Gesetz  tritt,  soweit  es  die  Anlegung  des  Grundbuchs  betrifft,  gleichzeitig  mit  dem
Bürgerlichen Gesetzbuch, im Uebrigen für jeden Grundbuchbezirk mit dem Zeitpunkt in Kraft, in
welchem das Grundbuch als angelegt anzusehen ist.

Die  Artikel  2  bis  5,  32,  55  des  Einführungsgesetzes  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuche  finden
entsprechende Anwendung.

§. 83.

Soweit  im  Einführungsgesetze  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuche  zu  Gunsten  der  Landesgesetze
Vorbehalte  gemacht  sind,  gelten  sie  auch  für  die  Vorschriften  der  Landesgesetze  über  das
Grundbuchwesen;  den  Landesgesetzen  stehen  nach  Maßgabe  der  Artikel  57,  58  des
Einführungsgesetzes  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuche  die  Hausverfassungen  gleich.

§. 84.

Die Vorschriften der §§, 7, 20 und des §. 22 Abs. 2 über das Erbbaurecht sowie die Vorschrift des §.
50 finden auf die in den Artikeln 63, 68 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
bezeichneten Rechte entsprechende Anwendung.

§. 85.

Durch  landesherrliche  Verordnung  kann  bestimmt  werden,  daß  für  gewisse  Gattungen  von
Grundstücken besondere nicht für Bezirke eingerichtete Grundbücher geführt werden.

§. 86.

Durch landesherrliche Verordnung kann bestimmt werden, daß die Vorschrift des §. 4 auch dann
Anwendung  findet,  wenn  mehrere  Grundstücke  desselben  Eigenthümers  in  den  Bezirken



verschiedener  Grundbuchämter  belegen  sind.

§. 87.

Durch landesherrliche Verordnung kann bestimmt werden, daß ein bisher geführtes Buch oder
mehrere  bisher  geführte  Bücher  für  sich  allein  oder  zusammen mit  einem neuen Buche oder
mehreren neuen Büchern als Grundbuch gelten sollen. Die Bestimmung kann auch dann getroffen
werden, wenn für Grundstücke, die nicht denselben Eigenthümer haben, ein gemeinschaftliches
Blatt besteht; die Vorschrift des §. 4 findet entsprechende Anwendung.

§. 88.

Werden nach §. 87 mehrere Bücher geführt, so muß jedes Grundstück in einem der Bücher eine
besondere  Stelle  haben.  An  dieser  Stelle  ist  auf  die  in  den  anderen  Büchern  befindlichen
Eintragungen zu verweisen. Die Stelle des Hauptbuchs und die Stellen, auf welche verwiesen wird,
gelten zusammen als das Grundbuchblatt.

§. 89.

Sind in einem Buche, das zufolge landesherrlicher Verordnung als Grundbuch gilt, die Grundstücke
nicht  nach Maßgabe des §.  2  Abs.  2  bezeichnet,  so ist  diese Bezeichnung von Amtswegen zu
bewirken.

§. 90.

Durch landesherrliche Verordnung kann bestimmt werden, daß die Grundstücke des Fiskus oder
gewisser juristischer Personen, die öffentlichen Wege und Gewässer sowie solche Grundstücke,
welche einem dem öffentlichen Verkehre dienenden Bahnunternehmen gewidmet  sind,  nur  auf
Antrag ein Grundbuchblatt erhalten. Das Gleiche gilt von den Grundstücken eines Landesherrn und
den  Grundstücken,  welche  zum Hausgut  oder  Familiengut  einer  landesherrlichen  Familie,  der
Fürstlichen Familie Hohenzollern oder der Familie des vormaligen Hannoverschen Königshauses,
des  vormaligen  Kurhessischen  und  des  vormaligen  Herzoglich  Nassauischen  Fürstenhauses
gehören.

Steht  demjenigen,  welcher  nach  Abs.  1  von  der  Verpflichtung zur  Eintragung befreit  ist,  das
Eigenthum an einem Grundstücke zu, über das ein Blatt geführt wird, oder erwirbt er ein solches
Grundstück, so ist auf seinen Antrag das Grundstück aus dem Grundbuch auszuscheiden, wenn eine
Eintragung, von welcher das Recht des Eigenthümers betroffen wird, nicht vorhanden ist.

§. 91.

Das Verfahren zum Zwecke der Eintragung von Grundstücken, die bei der Anlegung des Grundbuchs
ein Blatt nicht erhalten haben, wird durch landesherrliche Verordnung bestimmt.

§. 92.

Das Verfahren zum Zwecke der  Wiederherstellung eines  ganz  oder  theilweise  zerstörten  oder
abhanden  gekommenen  Grundbuchs  wird  durch  landesherrliche  Verordnung  bestimmt.  Die
Verordnung kann auch darüber Bestimmung treffen, in welcher Weise bis zur Wiederherstellung des
Grundbuchs die zu einer Rechtsänderung erforderliche Eintragung ersetzt werden soll.

§. 93.



Die Landesjustizverwaltung kann anordnen, daß die Einsicht des Grundbuchs und der im §. 11 Abs.
1  Satz  2  bezeichneten  Schriftstücke  in  weiterem  Umfange  gestattet  und  die  Ertheilung  von
Abschriften in weiterem Umfange zulässig sein soll, als es im §. 11 vorgeschrieben ist.

§. 94.

Die Landesjustizverwaltung kann anordnen, daß Grundakten gehalten werden, und, unbeschadet
der Vorschriften des §.  11, auch Anordnungen über die Einsicht der Grundakten und über die
Ertheilung von Abschriften treffen.

§. 95.

Die  Landesjustizverwaltung  kann  anordnen,  daß,  wenn  eine  der  im  §.  9  Abs.  1  bezeichneten
Urkunden  in  anderen  Akten  der  das  Grundbuch  führenden  Behörde  enthalten  ist,  statt  einer
beglaubigten Abschrift der Urkunde eine Verweisung auf die anderen Akten genügt.

§. 96.

Durch die Landesjustizverwaltung kann darüber Bestimmung getroffen werden, inwieweit für die
Fälle, in denen ein Theil eines Grundstücks von diesem abgeschrieben oder ohne Abschreibung mit
einer Dienstbarkeit oder einer Reallast belastet werden soll, die Eintragung von einer Aenderung
des amtlichen Verzeichnisses der Grundstücke oder von der Beibringung einer die Lage und die
Grenzen des Grundstückstheils darstellenden Karte abhängig sein soll.

§. 97.

Durch die Landesjustizverwaltung kann angeordnet werden, daß der im §. 57 bezeichnete Auszug
aus dem Grundbuche noch andere als die dort vorgeschriebenen Angaben über das Grundstück
enthalten und daß, wenn sich der Betrag der Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld mindert,
auf dem Briefe durch einen Vermerk ersichtlich gemacht werden soll, für welchen Betrag das Recht
noch besteht.

§. 98.

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß das Grundbuchamt die Erklärung der Auflassung
nur  entgegennehmen  soll,  wenn  die  nach  §.  313  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  erforderliche
Urkunde vorgelegt wird.

§. 99.

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß die Vorschriften der §§. 37, 38 entsprechende
Anwendung  finden,  wenn  bei  einem zum Nachlaß  oder  zu  dem Gesammtgut  einer  ehelichen
Gütergemeinschaft  oder  einer  fortgesetzten  Gütergemeinschaft  gehörenden  Grundstück  oder
Erbbaurecht  einer  von  den  Betheiligten  als  Eigenthümer  oder  Erbbauberechtigter  eingetragen
werden soll.

§. 100.

Durch  die  Gesetzgebung  eines  Bundesstaats,  in  welchem  die  Amtsgerichte  nicht  zugleich
Grundbuchämter  sind,  kann  bestimmt  werden,  daß  die  Abänderung  einer  Entscheidung  des
Grundbuchamts bei  dem Amtsgerichte  nachzusuchen ist,  in  dessen Bezirke das  Grundbuchamt
seinen Sitz hat. In diesem Falle finden auf das Verfahren die Vorschriften des §. 71 Abs. 2 und der
§§. 73 bis 77 entsprechende Anwendung.



Die Beschwerde findet gegen die Entscheidung des Amtsgerichts statt.

§. 101.

Durch Landesgesetz kann dem im §. 100 bezeichneten Amtsgerichte die Befugniß ertheilt werden,
von Amtswegen das Grundbuchamt zu einer nach §. 54 zulässigen Eintragung anzuhalten.

Gegen die Anordnung des Amtsgerichts findet Beschwerde nach Maßgabe der Vorschriften des
vierten Abschnitts statt.

§. 102.

Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaats,  in welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet
sind, kann die Entscheidung über das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde einem der mehreren
Oberlandesgerichte oder an Stelle eines solchen Oberlandesgerichts dem obersten Landesgerichte
zugewiesen werden.

Urkundlich  unter  Unserer  Höchsteigenhändigen  Unterschrift  und  beigedrucktem  Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 24. März 1897. Geänderte Fassung, zum 20. Mai 1898. Geänderte
Fassung, zum 06. November 2015

(L. S.) Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.


